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Traktandenliste der ordentlichen 
Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 

 
Ordentliche Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Heimiswil 
Montag, 17. Juni 2019, 19.30 Uhr, Turnhalle Kirchmatte, Heimiswil 

 
Traktanden 
 
1. Jahresrechnung 2018 - Genehmigung 
- Genehmigung Nachkredit in der Kompetenz der Gemeindeversammlung 
- Genehmigung der Jahresrechnung 2018 
- Kenntnisnahme des Bestätigungsberichts 
 
2. Verpflichtungskredit Belagssanierung und Stabilisierung der 

Strasse Buuchi (Zeitlistal) 

- Genehmigung des erforderlichen Verpflichtungskredits 
 
3. Verpflichtungskredit Belagssanierung Leimgraben 

- Genehmigung des erforderlichen Verpflichtungskredits 
 

4. Wasserversorgungsreglement und Wassertarif 
- Genehmigung des Reglements 
 
5. Orientierungen des Gemeinderates 
 
6. Umfrage und Verschiedenes 
 
 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zur Gemeindeversammlung liegen wie folgt in der Gemein-
deverwaltung während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
auf: 
 
- zu dem Geschäft 4: 30 Tage vor der Versammlung 
- zu den übrigen Geschäften: 10 Tage vor der Versammlung 
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Rechtsmittelbelehrung 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach 
der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt 
Emmental einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu 
beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzei-
tige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Be-
schlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
 
Protokoll 
Das Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 
2018 kann 10 Tage vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwal-
tung eingesehen werden. Allfällige Einsprachen gegen die Abfassung des 
Protokolls sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich beim Gemeinderat ein-
zureichen (Art. 62 Abs. 3 OgR). 
 

Alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner (18. Altersjahr zu-
rückgelegt und mindestens seit drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Hei-
miswil) sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.
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Orientierungen zur ordentlichen 
Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 

 
1. Jahresrechnung 2018 - Genehmigung 
 
Genehmigung der Nachkredite in der Kompetenz der Gemeindeversamm-
lung, Genehmigung der Jahresrechnung 2018 und Kenntnisnahme des Be-
stätigungsberichts 

Gemeinderätin Gerda Lüthi 

1. Kommentar zum Rechnungsergebnis 

Die Jahresrechnung 2018 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell 
HRM2 gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt und 
schliesst per 31. Dezember 2018 wie folgt ab: 
 
 
Ergebnis Gemeindehaushalt (mit Spezialfinanzierungen) 
Das Gesamtergebnis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
590'524.03 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 87’340.00. 
Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2018 beträgt CHF 677’864.03. 
 
 

 
 
Ergebnis allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
Der allgemeine Haushalt schliesst nach Vornahme der ordentlichen Ab-
schreibungen nach Lebensdauer sowie den zusätzlichen Abschreibungen 
zur Einlage in die finanzpolitische Reserve mit einem erfreulichen Ertrags-
überschuss von CHF 540’152.28 ab. Budgetiert war in diesem Bereich ein 
Aufwandüberschuss von CHF 65’260.00. Dies ergibt eine Besserstellung 
von CHF 605’412.28. 
  

Ergebnis

Gesamthaushalt

CHF 590'524.03

Ergebnis

Allgemeiner Haushalt

CHF 540'152.28

Ergebnis

Spezialfinanzierungen

CHF 50'371.75

Ergebnis

SF Wasserversorgung

CHF 42'156.25

Ergebnis 

SF Abwasserentsorgung

CHF 10'594.65

Ergebnis

SF Abfall

CHF -16'503.50

Ergebnis

SF Feuerwehr

CHF 14'124.35
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2. Die wichtigsten Geschäftsfälle 

Das Ergebnis des Rechnungsjahres 2018 wird neben verschiedenen kleine-
ren Abweichungen zum Budget durch die folgenden grösseren Umstände 
mitgeprägt: (Beträge gerundet) 
 

 Minderaufwand beim Personalaufwand CHF 85'480.59 

 Minderaufwände bei den Lastenausgleichsystemen CHF 76'067.65 

 Höhere Erträge im Steuerbereich CHF 317'837.55 

 Höhere Erträge im ausserordentlichen Ertrag CHF 761'309.25 

 Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich CHF 48'746.00 
 

3. Vergleich Jahresrechnung / Budget 2018 

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 
Die nachfolgenden Kommentare beziehen sich auf den Gesamthaushalt: 
 

Personalaufwand 
Der Personalaufwand liegt um CHF 85’480.59 unter dem Budget. Das Er-
gebnis ist auf weniger Vergütungen an das Verwaltungs- und Betriebsper-
sonal sowie auf nicht budgetierte Entschädigungen der Erwerbsersatzord-
nung/Mutterschaftsentschädigung (EO/MSE) und Krankentaggeldzahlun-
gen zurückzuführen. 
 

Sach- und Betriebsaufwand 
Der Sach- und Betriebsaufwand ist um CHF 11'523.84 höher als budgetiert. 
Der bauliche Unterhalt Hochbauten und der Unterhalt von Apparaten, Ma-
schinen, Fahrzeugen und Geräten fielen höher aus als vorgesehen. Diese 
höheren Kosten sind auf die Sanierung der neu vermieteten Wohnung Kin-
dergarten zurückzuführen. Beim Unterhalt der Fahrzeuge fielen diverse Re-
paraturen des Unimog ins Gewicht. 
 

Abschreibungen 
Das bestehende Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts wurde 
per 1. Januar 2016 zu den Buchwerten in HRM2 übernommen und beträgt 
CHF 1'870'012.54. Dieses wird innert 12 Jahren linear abgeschrieben. Auf 
dem bestehenden Verwaltungsvermögen der allgemeinen Verwaltung 
wurde jeweils CHF 155'834.38 abgeschrieben. Da eine Subvention zu Guns-
ten des allgemeinen Haushalts separat aufgeführt und abgeschrieben 
wurde, musste dieses Jahr eine Korrekturbuchung vorgenommen werden. 
Die Subvention wurde dem allgemeinen Verwaltungsvermögen angerech-
net. Neu wird der Betrag von CHF 125'667.98 über 12 Jahre abgeschrieben. 
Die Abschreibungen der Feuerwehr in der Höhe von CHF 14'550.00 und 
beim Abfall in der Höhe von CHF 1'200.00 wurden nicht verändert und wer-
den in dieser Höhe abgeschrieben. Die gesamten Abschreibungen belaufen 
sich auf CHF 223'437.28 und liegen um CHF 58'337.72 unter dem Budget.  
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Finanzaufwand 
Der gesamte Finanzaufwand liegt mit CHF 71'603.55 rund CHF 5'000.00 
über dem budgetierten Betrag. 
 
Einlagen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 
Die Einlagen in der Sachgruppe 3510 sind für die Werterhalte Wasser und 
Abwasser bestimmt. Die Einlagen im Jahr 2018 liegen CHF 29'238.60 unter 
dem Budget. Beim Budgetwert wurde von Mehreinnahmen bei den An-
schlussgebühren Wasser ausgegangen. 
 
Transferaufwand 
Der gesamte Transferaufwand liegt mit CHF 2'840’347.35 um CHF 
76’067.65 unter dem budgetierten Betrag. Dies ist auf Minderaufwendungen 
in den Bereichen Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
und Beiträge an Gemeinwesen und Dritte in den Bereichen Sozialhilfe, öf-
fentlicher Verkehr, Abfall und Lastenausgleich neue Aufgabenteilung zu-
rückzuführen. 
 
Fiskalertrag 
Die Steuererträge liegen CHF 317’837.55 über dem Budget. Mehreinnah-
men sind insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der 
natürlichen Personen sowie bei den Gewinnsteuern juristischer Personen zu 
verzeichnen. Die hohen Erträge können unter anderem auf die Steuerge-
setzrevision 2016 zurückgeführt werden (Begrenzung des Abzugs der Fahr-
kosten für den Arbeitsweg). Ebenfalls gingen bereits abgeschriebene Steu-
ern ein. 
 
Regalien und Konzessionen 
Die Konzessionszahlungen der BKW Energie AG sowie der Onyx AG belie-
fen sich auf CHF 73'072.00. Dies entspricht einer Mindereinnahme von CHF 
4’128.00 gegenüber dem Budget. 
 
Entgelte 
Die Entgelte liegen mit CHF 758'663.65 um CHF 44'046.35 unter dem 
Budget. Im Bereich Ersatzabgaben konnten Mehreinnahmen generiert wer-
den. Bei den Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren und 
Dienstleistungen hingegen blieben die budgetierten Einnahmen leider aus. 
Dies ist auch auf die Anschlussgebühren Abwasser zurückzuführen, welche 
nicht im budgetierten Umfang vereinnahmt werden konnten im Jahr 2018. 
 
Finanzertrag 
Der gesamte Finanzertrag liegt mit CHF 325'210.65 rund CHF 214’845.65 
über dem budgetierten Betrag. 
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Liegenschaftenertrag FV 
Die Einnahmen über die Sachgruppe 4430 sind mit CHF 94'320.00 rund 
CHF 14'380.00 höher als budgetiert. 
 
Transferertrag 
Die Zahlungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich (Disparitätenabbau, 
Mindestausstattung, Zuschüsse geotopografisch/soziodemografisch) waren 
CHF 48'746.00 unter dem Budgetwert. Weiter sind Mindereinnahmen bei 
den Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten zu verzeichnen. Im Gesamten 
liegt diese Position rund CHF 68'822.45 unter dem Budget. 
 
Ausserordentlicher Ertrag 
Der gesamte ausserordentliche Ertrag liegt mit CHF 775'689.25 rund CHF 
761’309.25 über dem budgetierten Ertrag. Dieses Ergebnis wurde in erster 
Linie durch den Verkauf der Liegenschaft Oberdorf 14 erzielt. 
 
 
Gestufter Erfolgsausweis Gesamthaushalt 
 

 Erfolgsrechnung Rechnung 2018   Budget 2018 

 Betrieblicher Aufwand 5'314'889.28  5'552'490.00 

30 Personalaufwand 998'789.41  1'084'270.00 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'099'863.84  1'088'340.00 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 223'437.28  281'775.00 

35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 152'451.40  181'690.00 

36 Transferaufwand 2'840'347.35  2'916'415.00 

37 Durchlaufende Beiträge    

 Betrieblicher Ertrag 5'643'075.89  5'438'605.00 

40 Fiskalertrag 3'359'732.55  3'041'895.00 

41 Regalien und Konzessionen 73'072.00  77'200.00 

42 Entgelte 758'663.65  802'710.00 

43 Verschiedene Erträge    

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 22'225.14  18'595.00 

46 Transferertrag 1'429'382.55  1'498'205.00 

47 Durchlaufende Beiträge    

 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 328'186.61   -113'885.00 

     

34 Finanzaufwand 71'603.55  66'490.00 

44 Finanzertrag 325'210.65  110'365.00 

 Ergebnis aus Finanzierung 253'607.10   43'875.00 

     

 Operatives Ergebnis 581'793.71   -70'010.00 

     

38 Ausserordentlicher Aufwand 766'958.93  31'710.00 

48 Ausserordentlicher Ertrag 775'689.25  14'380.00 

 Ausserordentliches Ergebnis 8'730.32   -17'330.00 

     

 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 590'524.03   -87'340.00 
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Erfolgsrechnung nach Funktionen 
 

   Rechnung 2018   Budget 2018 

 Bezeichnung Aufwand   Ertrag   Aufwand   Ertrag 

         
0 Allgemeine Verwaltung  727'155.31  156'352.30  761'600.00  145'405.00 

 Nettoaufwand   570'803.01    616'195.00 

1 

Öffentliche Ordnung 
und Sicherheit, Vertei-
digung 206'427.65  145'327.85  202'490.00  154'380.00 

 Nettoaufwand   61'099.80    48'110.00 

2 Bildung  1'347'474.45  69'406.35  1'416'050.00  103'295.00 

 Nettoaufwand   1'278'068.10    1'312'755.00 

3 
Kultur, Sport und Frei-
zeit  17'300.15    20'040.00   

 Nettoaufwand   17'300.15    20'040.00 

4 Gesundheit  8'137.35    13'305.00   

 Nettoaufwand   8'137.35    13'305.00 

5 Soziale Sicherheit  1'275'221.80  2'215.00  1'322'130.00  2'400.00 

 Nettoaufwand   1'273'006.80    1'319'730.00 

6 
Verkehr und Nachrich-
tenübermittlung 688'133.39  38'761.80  679'045.00  50'920.00 

 Nettoaufwand   649'371.59    628'125.00 

7 
Umweltschutz und 
Raumordnung 681'404.99  616'193.49  712'385.00  642'510.00 

 Nettoaufwand   65'211.50    69'875.00 

8 Volkswirtschaft  40'746.61  102'671.10  41'485.00  106'640.00 

 Nettoertrag 61'924.49    65'155.00   
9 Finanzen und Steuern  1'891'676.69  5'752'750.50  612'000.00  4'509'720.00 

 Nettoertrag 3'861'073.81    3'897'720.00   

         

 Total Aufwand/Ertrag 6'883'678.39   6'883'678.39   5'780'530.00   5'715'270.00 

         

 Ertragsüberschuss        

 Aufwandüberschuss       65'260.00 

         

 TOTAL 6'883'678.39   6'883'678.39   5'780'530.00   5'780'530.00 

 
 

Spezialfinanzierungen 

 
Spezialfinanzierung Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 42'156.25 ab. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der 
SF Wasserversorgung beträgt CHF 393'441.07 (Konto 29001.01) und der 
Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 677'114.65 (Konto 29301.01). 
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 5'425.00. Der hohe Ertrags-
überschuss konnte erzielt werden, da im Budget mit rund CHF 39’000.00 
höheren Einlagen in die Spezialfinanzierung Werterhalt Wasser gerechnet 
wurde. 
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Spezialfinanzierung Abwasserversorgung 
Die Abwasserversorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 10'594.65 ab. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der 
SF Abwasserversorgung beträgt CHF -7'617.15 (Konto 29002.01 / Vor-
schuss) und der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 869'617.00 
(Konto 29302.01). Der Ertragsüberschuss kam aufgrund der bereits erfolg-
ten Gebührenerhöhung zustande und den geänderten Bedingungen zu den 
Entnahmen aus dem Werterhalt für Unterhaltsarbeiten. Der Bilanzfehlbetrag 
der Abwasserversorgung muss innerhalb der nächsten 8 Jahre nach erst-
maliger Bilanzierung ausgeglichen werden. Damit die Ausgleichung fristge-
recht erfolgen kann, ist eine Gebührenanpassung in naher Zukunft unum-
gänglich. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 2'545.00. 
 
 

Spezialfinanzierung Abfall 
Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 16'503.50 ab. Das Eigenkapital der SF Abfall beträgt CHF 
169'639.09 (Konto 29003.01). Der Bestand der Spezialfinanzierung Abfall 
wird langsam abgebaut, da in der Vergangenheit zu viele Gebührenerträge 
generiert wurden. Der Abbau begründet auf einer Revisionsbemerkung aus 
dem Jahr 2011. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 21'780.00. 
 
 

Spezialfinanzierung Feuerwehr 
Die Feuerwehr (Funktion 1500) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 14'124.35 ab. Das Eigenkapital der SF Feuerwehr beträgt CHF 
138'398.84 (Konto 29000.01). Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 
CHF 8'270.00. 
 
 

Investitionsrechnung 

Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 977'413.55 getätigt. Die Abweichung 
zu den budgetierten Investitionen ist in erster Linie auf die Turnhalle zurück-
zuführen. Es wurden die ganzen Ausgaben budgetiert viele Rechnungen 
wurden jedoch erst im 2019 zugestellt. 
 

Bilanz 

Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2018 CHF 9'428'749.13. Davon beläuft 
sich das Finanzvermögen auf CHF 5'809'303.87. Dies entspricht einer Zu-
nahme von CHF 1'945’630.47. Das Verwaltungsvermögen beträgt per 
31.12.2018 CHF 3'619'445.26, was einer Zunahme von CHF 781’398.27 
entspricht. Das Fremdkapital beträgt CHF 3'769'961.02 und das Eigenkapi-
tal (Sachgruppe 29) beläuft sich auf CHF 5’658’788.11. Das massgebende 
Eigenkapital (Sachgruppe 299 / Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag) beträgt per 
Stichtag CHF 1'475'177.76.  
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Rechnung 

2018 
Rechnung 

2017 
Rechnung 

2016 

     

 AKTIVEN  9'428'749.13 7'483'118.66 7'302'004.46 

     
10 Finanzvermögen  5'809'303.87 4'645'071.67 4'634'173.79 

100 
Flüssige Mittel und kurzfristige 
Geldanlagen 2'899'247.66 1'371'373.61 1'341'366.19 

101 Forderungen  1'619'785.26 1'439'304.80 1'461'154.60 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen  7'033.10 22'470.41 38'899.00 

108 Sachanlagen FV  1'283'237.85 1'811'922.85 1'792'754.00 

     
14 Verwaltungsvermögen  3'619'445.26 2'838'046.99 2'667'830.67 

140 Sachanlagen VV  3'594'437.26 2'817'537.99 2'647'321.67 

144 Darlehen  20'000.00 20'001.00 20'001.00 

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 508.00 508.00 508.00 

146 Investitionsbeiträge 4'500.00 0.00 0.00 

     

     

 PASSIVEN  9'428'749.13 7'483'118.66 7'302'004.46 

     
20 Fremdkapital  3'769'961.02 2'883'039.22 3'029'223.07 

200 Laufende Verbindlichkeiten  745'185.12 383'422.67 511'499.97 

201 
Kurzfristige Finanzverbindlich-
keiten  1'000'91.00 999'959.50 

204 Passive Rechnungsabgrenzung  90'187.75 38'430.40 15'817.80 

205 Kurzfristige Rückstellungen  24'135.00 25'055.00  

206 
Langfristige Finanzverbindlich-
keiten 2'610'000.00 1'130'000.00 1'150'000.00 

208 Langfristige Rückstellungen  86'100.00 86'100.00 110'000.00 

209 
Verbindlichkeiten gegenüber 
Spezialfinanz. und Fonds im FK 214'353.15 219'940.15 241'945.80 

     
29 Eigenkapital  5'658'788.11 4'600'079.44 4'272'781.39 

290 
Verpfl. bzw. Vorschuss gegen-
über Spezialfinanzierungen 693'861.85 643'490.10 548'534.01 

293 Vorfinanzierungen  2'192'840.74 2'045'595.53 1'911'542.23 

294 Reserven 749'237.76 16'720.33 0.00 

296 
Neubewertungsreserve Finanz-
vermögen 547'670.00 959'248.00 959'248.00 

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 1'475'177.76 935'025.48 853'457.15 

 

Nachkredite 

Die vom Gemeinderat beschlossenen Nachkredite betragen insgesamt 
CHF 219’161.10 (gebundene und in seine Kompetenz fallende Ausgaben) 
und bestehen aus zahlreichen Einzelposten. 
 
Die Nachkredite in der Kompetenz der Gemeindeversammlung bestehen 
aus der Einlage in die finanzpolitischen Reserven bzw. zusätzlichen Ab-
schreibungen in der Höhe von CHF 732'517.43 sowie dem Mehraufwand für 
das Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6150 Gemeindestrassen in der Höhe 
von CHF 46'776.40. Gesamthaft betragen die Nachkredite CHF 998'454.93.  
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Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat Heimiswil hat die vorliegende Jahresrechnung 2018 mit 
allen Bestandteilen an seiner Sitzung vom 08. April 2019 beschlossen und 
beantragt der Gemeindeversammlung, 

 

 den Nachkredit für die zusätzlichen Abschreibungen in der Höhe von 

CHF 732’517.43 zu genehmigen. 

 den Nachkredit für das Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6150 Gemein-

destrassen in der Höhe von CHF 46'776.40 zu genehmigen. 

 die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss des Gesamt-

haushaltes von CHF 590’524.03 zu genehmigen. 

 
 
2. Verpflichtungskredit Belagssanierung und Stabilisierung der 

Strasse Buuchi (Zeitlistal) 
 
Genehmigung des erforderlichen Verpflichtungskredits 

Gemeinderat Peter Widmer 
Ausgangslage 
Die Verbindungsstrasse zwischen dem Rinderbach und dem Zeitlistal (ge-
nannt Buuchi) ist seit einiger Zeit in einem schlechten Zustand. Zahlreiche 
Belagsschäden und ein schlechter Zustand des Untergrunds verschlechtern 
den Zustand der Strasse weiterhin, weshalb der ordentliche Unterhalt nicht 
mehr ausreichend ist und die Strasse über eine Länge von 750 Metern sa-
niert werden muss. 
 
Massnahmen 
Die Strasse soll mittels einer Oberbaustabilisierung mixed-in-place mit Spe-
zialkaltrecyclingmaschinen gefestigt werden. Zudem wird die bestehende 
Strasse aufgefräst und unter Einarbeitung von Bindemittel und notwendigem 
Wasser gleichmässig mit einer Stärke von 35cm wieder aufgebaut. 
 
Als Tragdeckschicht wird ein 7cm dicker ACT 16 L – Belag verwendet. 
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Kredit 
Für die Berechnung der Kosten wurden drei verschiedene Unternehmer an-
gefragt. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die Kosten total auf 
Fr. 135‘000.00 belaufen und ein entsprechender Kredit benötigt wird. 
 

Antrag des Gemeinderates 

1. Für die Belagssanierung und Stabilisierung der Strasse Buuchi (Zeitlistal) 

wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 135'000.00 zur Genehmigung unter-

breitet. 

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt dem Gemeinderat die Kom-

petenz zur Auftragserteilung innerhalb des Verpflichtungskredites zu er-

teilen. 

 
 
3. Verpflichtungskredit Belagssanierung Leimgraben 
 
Genehmigung des erforderlichen Verpflichtungskredits 

Gemeinderat Peter Widmer 
 
Ausgangslage 
Im Jahr 2010 wurde die erste Sanierungsetappe der Leimgrabenstrasse 
durchgeführt. In dieser ersten Etappe wurde der Abschnitt zwischen dem 
Abzweiger Wil und dem Dräjerhüsli saniert. Nun soll die zweite Etappe (Ab-
zweigung Dräjerhüsli in Richtung Leimgraben) saniert werden. Die Vorberei-
tungsarbeiten (zurückschneiden Bäume) wurden durch die betroffenen 
Landeigentümer ausgeführt. 
 
Massnahmen 
Zur Sicherung der Strasse werden Asphaltbewerungen und bei grossen Ris-
sen Glasphalt eingebaut, bevor die Strasse zum Ausgleich der Unebenhei-
ten geschiftet wird (Belag ACT 16 N). 
 
Als Deckschicht wird ein 4cm dicker Belag AC 11 L eingebaut. 
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Kredit 
Für die 2. Etappe der Sanierung Leimgrabenstrasse wurden ebenfalls meh-
rere Offerten eingeholt. Gemäss diesen Offerten belaufen sich die Kosten 
auf Fr. 65‘000.00, weshalb ein entsprechender Kredit benötigt wird. 
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Antrag des Gemeinderates 

1. Für die Belagssanierung Leimgraben wird ein Verpflichtungskredit von 

Fr. 65'000.00 zur Genehmigung unterbreitet. 

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt dem Gemeinderat die Kom-

petenz zur Auftragserteilung innerhalb des Verpflichtungskredites zu er-

teilen. 

 
4. Wasserversorgungsreglement und Wassertarif 

Genehmigung des Reglements 

Gemeinderat Beat Grossenbacher 
 
Die Baukommission und der Gemeinderat Heimiswil haben in den vergan-

genen Monaten das Wasserversorgungsreglement inkl. Gebührentarif über-

prüft und festgestellt, dass folgende Anpassungen/Aktualisierungen nötig 

werden: 

 

Wasserversorgungsreglement Artikel 3 - Zonen mit beschränkter Nutzung 

 

Bisher: 

1 Die Wasserversorgung scheidet zum Schutz ihrer Trinkwasserfassungen die erforderli-
chen Schutzzonen aus. Das Verfahren richtet sich nach dem Wasserversorgungsgesetz 
(WVG). 

2 Die Schutzzonen sind im Zonenplan der Standortgemeinde einzutragen. 

 

Neu: 

1 Die Wasserversorgung scheidet zum Schutz ihrer Trinkwasserfassungen eine Zone mit 
beschränkter Nutzung aus und schliesst mit den betroffenen Grundeigentümern eine 
Nutzungsvereinbarung ab. 

2 Die Zonen mit beschränkter Nutzung sind im Zonenplan der Standortgemeinde einzu-
tragen. 

 

Begründung: 
Gemäss Abklärungen mit dem kantonalen Amt für Wasser und Abfall müssen für die 
Wasserfassungen auf der Egg keine Schutzzonen erstellt werden, sondern lediglich Zo-
nen mit beschränkter Nutzung. Diesem Umstand soll mit der Änderung des Artikel 3 
Rechnung getragen werden. 
 

Die Baukommission ist momentan an der Erarbeitung dieser Zonen. 
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Wasserversorgungsreglement Artikel 14 – Ende des Wasserbezuges 

 
Bisher: 

1 Wer für die eigene Baute oder Anlage kein Trinkwasser mehr benötigt, hat dies der 
Wasserversorgung begründet drei Monate im Voraus schriftlich mitzuteilen. Als Gründe 
gelten Abbruch oder Unbewohnbarkeit des Gebäudes. Nur in diesen Fällen erfolgt eine 
Abtrennung der Liegenschaft von der Wasserversorgung. 
 

2 Nach Brandfall ohne Wiederaufbau kann mit schriftlicher Kündigung eine Abtrennung 
von der Wasserversorgung verlangt werden. 
 

3 Die Gebührenpflicht für das Trinkwasser dauert mindestens bis zur Abtrennung des An-
schlusses durch die Wasserversorgung, auch wenn kein Wasser mehr bezogen wird. 

4 Die Kosten für die Abtrennung der Hausanschlüsse sind von den bisherigen Wasserbe-
zügerInnen zu tragen.  

5 Die Grundgebühr bleibt weiterhin geschuldet, ausser in den Fällen nach Art. 14 Abs. 1 
und 2. 

 
Neu: 

1 Wer für die eigene Baute oder Anlage kein Trinkwasser mehr benötigt, hat dies der 
Wasserversorgung unter Angabe der Gründe 3 Monate im Voraus schriftlich mitzuteilen. 

2 Die Gebührenpflicht für das Trinkwasser dauert mindestens bis zur Abtrennung des An-
schlusses durch die Wasserversorgung, auch wenn kein Wasser mehr bezogen wird. 

3 Die Kosten für die Abtrennung der Hausanschlüsse bis zur öffentlichen Leitung sind von 
den bisherigen WasserbezügerInnen zu tragen. 

 
Begründung: 
Durch die neue Regelung ist klar, dass erst ab der definitiven Abtrennung keine Gebühren 
mehr geschuldet sind. Der bisherige Absatz zwei wird über Absatz eins geregelt. 

 
 
Wasserversorgungsreglement Artikel 22 – Hydranten und Hydranten-

löschschutz 

 
Bisher: 

1 Die Wasserversorgung erstellt, bezahlt, unterhält und erneuert alle Hydranten auf den 
öffentlichen Leitungen. Muss sie dafür privaten Grund in Anspruch nehmen, gilt Artikel 
136 BauG. Die Gemeinde berücksichtigt nach Möglichkeit die Standortwünsche der 
Grundeigentümer. 
 

2 Die Verursachenden tragen die Mehrkosten gegenüber dem konformen Hydranten-
löschschutz (z.B. Mehrdimensionierung der Leitungen für Sprinkleranlagen, grössere 
Löschreserven oder zusätzliche Hydranten). Dasselbe gilt für die Erneuerungskosten. 
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3 Im Brandfall und für Übungszwecken stehen der Feuerwehr alle dem Löschschutz die-
nenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen unentgeltlich zur Verfügung. Bei Feuer-
alarm ist die Wasserversorgung Affoltern umgehend zu benachrichtigen. 
 

4 Jede Wasserentnahme aus Hydranten, ausser zu Löschzwecken, ist untersagt. Über 
Ausnahmen entscheidet die Wasserversorgung. 
 

5 Die Hydranten und Schieber sind vor Beschädigung zu schützen und müssen jederzeit 
zugänglich sein. 
 

6 Die Feuerwehr ist verantwortlich für die Betriebsbereitschaft und die Zugänglichkeit der 
Hydranten. Sie erstellt eine Mängelliste zuhanden der Wasserversorgung, die für den 
Unterhalt und die Reparaturen sorgt. 

 
Neu: 

1 Die Wasserversorgung erstellt, bezahlt, unterhält und erneuert alle Hydranten auf den 
öffentlichen Leitungen. Muss sie dafür privaten Grund in Anspruch nehmen, gilt Artikel 
136 BauG. Die Gemeinde berücksichtigt nach Möglichkeit die Standortwünsche der 
Grundeigentümer. 
 

2 Die Verursachenden tragen die Mehrkosten gegenüber dem konformen Hydranten-
löschschutz (z.B. Mehrdimensionierung der Leitungen für Sprinkleranlagen, grössere 
Löschreserven oder zusätzliche Hydranten). Dasselbe gilt für die Erneuerungskosten.  
 

3 Im Brandfall und für Übungszwecken stehen der Feuerwehr alle dem Löschschutz die-
nenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen unentgeltlich zur Verfügung. Die Was-
serversorgung Affoltern ist umgehend zu benachrichtigen. 
 

4 Jede Wasserentnahme aus Hydranten - ausser zu Löschzwecken – ist ohne schriftliche 
Bewilligung verboten und strafbar. 
 

5 Die Hydranten und Schieber sind vor Beschädigung zu schützen und müssen jederzeit 
zugänglich sein. 

 
Begründung: 
Im Absatz drei wird neu definiert, dass unbewilligte Wasserbezüge verboten und strafbar 
sind, nicht lediglich untersagt. Dies ist ein Hinweis auf Artikel 43 des Wasserversorgungs-
reglementes, welcher die Bussen bei Widerhandlungen aufführt. 

 
 
Wasserversorgungsreglement Artikel 23 – Einbau und Kostentragung 
 

Bisher: 

1 In jedes Gebäude (auch im Stockwerkeigentum) wird in der Regel nur ein Wasserzähler 
eingebaut. Nebenzähler können für die Messung von Wasser eingebaut werden, das 
nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird (Ställe, Gärtnereien), oder des-
sen Verwendung Abwasser erzeugt, das besonders behandelt werden muss. Unter die-
sen Voraussetzungen wird der Nebenzähler von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
Der Einbau erfolgt zu Lasten der WasserbezügerInnen.  
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2 In Siedlungen mit verdichteter Bauweise (Reihen-, Atrium- und Terrassenhäuser) ist für 
alle WasserbezügerInnen je ein Wasserzähler einzubauen. 
 

3 Die Wasserzähler werden auf Kosten der Wasserversorgung installiert, unterhalten und 
ersetzt. Weitere Nebenzähler können von den WasserbezügerInnen auf eigene Kosten 
installiert und betrieben werden.  

 
Neu: 

1 In jedes Gebäude (auch im Stockwerkeigentum) wird in der Regel nur ein Wasserzähler 
eingebaut. Nebenwasserzähler können für die Messung von Wasser eingebaut werden, 
das nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird (Ställe, Gärtnereien), oder 
dessen Verwendung Abwasser erzeugt, das besonders behandelt werden muss. 
 

2 In Siedlungen mit verdichteter Bauweise (Reihen-, Atrium- und Terrassenhäuser) ist für 
alle WasserbezügerInnen je ein Wasserzähler einzubauen. 
 

3 Der Hauptwasserzähler sowie der erste Nebenwasserzähler wird auf Kosten der Was-
serversorgung installiert, unterhalten und ersetzt. Weitere Nebenzähler werden den Was-
serbezügerInnen gesondert verrechnet. 

 
Begründung: 
In Absatz drei wird klarer definiert, dass ab dem zweiten Nebenzähler sämtliche Kosten 
dem privaten Eigentümer verrechnet werden. Dass der Hauptwasserzähler und erste Ne-
benwasserzähler durch die Gemeinde eingebaut, bezahlt und unterhalten werden bleibt 
unverändert. 

 
 
Wasserversorgungsreglement Artikel 25 – Revision, Störungen 

 
Bisher: 

1 Die Wasserversorgung revidiert die Wasserzähler periodisch auf ihre Kosten. Störungen 
sind der Wasserversorgung sofort zu melden. 
 

2 Die WasserbezügerInnen können jederzeit eine Prüfung ihres Wasserzählers verlan-
gen. Bei Mängeln übernimmt die Wasserversorgung die Kosten. Im andern Fall haben 
die WasserbezügerInnen die Prüfungskosten zu bezahlen. 
 

3 Bei fehlerhafter Zählerangabe (mehr als ± 5% bei 10% Nennbelastung des Wasserzäh-
lers) wird für die Festsetzung des Verbrauchs auf das Ergebnis des Vorjahres abgestellt. 

 
Neu: 

1 Die Wasserversorgung revidiert die Wasserzähler periodisch auf ihre Kosten. Störun-
gen sind der Wasserversorgung sofort zu melden. 
 

2 Die WasserbezügerInnen können jederzeit eine Prüfung ihres Wasserzählers verlan-
gen. Bei Mängeln übernimmt die Wasserversorgung die Kosten. Im andern Fall haben 
die WasserbezügerInnen die Prüfungskosten zu bezahlen. 
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3 Bei fehlerhafter Zählerangabe (mehr als ± 5% bei 10% Nennbelastung des Wasserzäh-
lers) wird für die Festsetzung des Verbrauchs auf das Ergebnis der letzten drei Jahre 
abgestellt. 

 

Begründung: 
Neu sollen bei fehlerhaften Zählern der Verbrauch nicht nur auf die letztjährigen Daten, 
sondern auf den Verbrauch der letzten drei Jahre gestützt werden. Somit wird selbst bei 
einem Zählerdefekt eine genaue Gebührenabrechnung gewährleistet. 

 
 

Wasserversorgungsreglement Artikel 29 – Installationsbewilligungen 
 

Bisher: 

1 Hausanschlussleitungen (inkl. Wasserzähler) dürfen nur von Personen erstellt oder aus-
geführt werden, die über eine Bewilligung der Wasserversorgung verfügen. Wartungsar-
beiten sind bewilligungsfrei. 
 

2 Bewilligungsvoraussetzung ist eine ausreichende berufliche Qualifikation. Als solche gilt 
insbesondere ein eidg. Diplom im Sanitärbereich oder eine gleichwertige Ausbildung. 

 
Neu: 

1 Hausanschlussleitungen (inkl. Wasserzähler) dürfen nur von Personen erstellt, ausge-
führt oder gewartet werden, die über eine Bewilligung der Wasserversorgung verfügen.  
 

2 Bewilligungsvoraussetzung ist eine ausreichende berufliche Qualifikation. Als solche gilt 
insbesondere ein eidg. Diplom im Sanitärbereich oder eine gleichwertige Ausbildung. 

 
Begründung: 
Der bisherige Abschnitt «Wartungsarbeiten sind bewilligungsfrei» soll gestrichen werden. 
Grund dafür ist, dass auch Wartungsarbeiten am Wasserversorgungsnetz nur durch von 
der Gemeinde bestimmte Unternehmer ausgeführt werden dürfen. 

 
 

Wasserversorgungsreglement Artikel 31 – Technische Bestimmungen 
 

Bisher: 

1 In der Regel ist pro Grundstück nur eine Hausanschlussleitung zu erstellen. Vorbehalten 
bleibt Artikel 17 Absatz 2. 
 

2 Am Anschlusspunkt an die öffentliche Leitung baut die Wasserversorgung auf ihre Kos-
ten einen Absperrschieber ein, der nur von dieser bedient werden darf. 
 

3 Die Wasserleitungen dürfen nicht für die Erdung von elektrischen Anlagen benützt wer-
den. 
 

4 Vor dem Eindecken sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der Wasserversor-
gung einer Druckprobe zu unterziehen und auf Kosten der WasserbezügerInnen durch 
eine von der Wasserversorgung bezeichnete Person einzumessen.  
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Neu: 
1 In der Regel ist pro Grundstück nur eine Hausanschlussleitung zu erstellen. Vorbehalten 
bleibt Artikel 17 Absatz 2. 
 
2Jede Hausanschlussleitung ist auf Kosten der Wasserbezüger/ 
innen gegen die öffentliche Leitung mit einem Absperrschieber zu versehen, der in das 
Eigentum der Wasserversorgung 
übergeht und nur von dieser bedient werden darf. 
 

3 Die Wasserleitungen dürfen nicht für die Erdung von elektrischen Anlagen benützt wer-
den. 
 

4 Vor dem Eindecken sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der Wasserversor-
gung einer Druckprobe zu unterziehen und auf Kosten der WasserbezügerInnen durch 
eine von der Wasserversorgung bezeichnete Person einzumessen. 

 
Begründung: 
Der Einbau des Absperrschiebers soll neu nicht mehr durch die Gemeinde übernommen 

werden. Neu muss der Eigentümer mit dem Anschlusswunsch für die Einbaukosten des 

Absperrschiebers aufkommen, bevor dieser in das Eigentum der Gemeinde übergeht. 

Somit werden Gebühren, welche für den Unterhalt des öffentlichen Netzes verwendet 

werden, nicht für Anschlusswünsche privater Eigentümer benutzt. 

 
 
Wasserversorgungsreglement Artikel 33 – Einmalige Gebühren (An-

schlussgebühren) 

 
Bisher: 

1 Die WasserbezügerInnen haben für ihren direkten oder indirekten Anschluss eine An-
schlussgebühr zu bezahlen. 
 

2 Die Belastungswerte sind für Kalt- wie auch für Warmwasseranschlüsse und unabhän-
gig von den verwendeten Armaturen (welche beispielsweise einen kleineren Volumen-
strom durchlassen) zu zählen. 

 

3 Die Anschlussgebühr wird aufgrund der Belastungswerte (BW) nach SVGW der anzu-
schliessenden Baute oder Anlage erhoben. 
 

4 Bereits bezahlte einmalige Löschgebühren werden an die Anschlussgebühr zum effektiv 
geleisteten Frankenbetrag angerechnet. 
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Neu: 

1 Die WasserbezügerInnen haben für ihren direkten oder indirekten Anschluss eine An-
schlussgebühr zu bezahlen. 
 

2 Die Loading Units sind für Kalt- wie auch für Warmwasseranschlüsse und unabhängig 
von den verwendeten Armaturen (welche beispielsweise einen kleineren Volumenstrom 
durchlassen) zu zählen. 

3 Die Anschlussgebühr wird aufgrund der Loading Units LU nach SVGW der anzuschlies-
senden Baute oder Anlage erhoben. 

4 Bereits bezahlte einmalige Löschgebühren werden an die Anschlussgebühr zum effektiv 
geleisteten Frankenbetrag angerechnet. 

 
Begründung: 
Der Kanton schreibt vor, anstelle der bisherigen Belastungswerte neu die Anschlussge-
bühren mit Loading Units (LU) zu berechnen. Diese wurden eingeführt, damit der tiefere 
Wasserverbrauch der modernen Geräte berücksichtigt wird. 

 
 
Wasserversorgungsreglement Artikel 34 – Löschgebühr 

 
Bisher: 

1 Die einmalige Löschgebühr ist geschuldet für nicht an die Wasserversorgung ange-
schlossene bewohnte Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m vom nächsten Hyd-
ranten, wenn der erforderliche Löschschutz gewährleistet ist. 
 

2 Diese Bestimmung gilt nur für Neubauten und nicht für altrechtlich bestehende Bauten. 

 

3 Bei Erweiterungen des Versorgungsgebietes sind alle Bauten gebührenpflichtig, mit 
Ausnahme der Bauten gemäss Ziff. 4. 

 

4 Für unbewohnte Nebenbauten wie Speicher, Bienenhäuser, Wagenschöpfe werden 
keine Löschgebühren geschuldet. 

 

5 Die einmalige Löschgebühr wird nach dem umbauten Raum (uR) berechnet.  
 

6 Ausgenommen sind die Liegenschaften, die den Löschschutz mit einem Löschei abge-
deckt haben. 

 
Neu: 

1 Die einmalige Löschgebühr ist geschuldet für nicht an die Wasserversorgung ange-
schlossene bewohnte Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m vom nächsten Hyd-
ranten, wenn der erforderliche Löschschutz gewährleistet ist. Diese Bestimmung gilt nur 
für Neubauten und nicht für altrechtlich bestehende Bauten. 
 

2 Bei Erweiterungen des Versorgungsgebietes sind alle Bauten gebührenpflichtig, mit 
Ausnahme der Bauten gemäss Ziff. 4. 
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3 Für unbewohnte Nebenbauten wie Speicher, Bienenhäuser, Wagenschöpfe werden 
keine Löschgebühren geschuldet. 

 

4 Die einmalige Löschgebühr wird nach dem umbauten Raum (uR) berechnet. 
 

5 Ausgenommen sind die Liegenschaften, die den Löschschutz mit einem Löschei abge-
deckt haben. 

 
Begründung: 
Damit klar ist, dass der bisherige Absatz zwei nur im Zusammenhang mit Absatz eins zu 
verstehen ist, wurden die beiden Absätze zusammengelegt. 

 
 
Wasserversorgungsreglement Artikel 35 – Gemeinsame Bestimmungen 

 
Bisher: 

1 Bei einer Erhöhung der massgebenden Bemessungsgrössen ist eine Nachzahlung der 
Gebühren geschuldet. Bei An- und Umbauten wird die Differenz der bisherigen BW zu 
der neuen Anzahl BW, bei Löschgebühren die Vergrösserung des umbauten Raumes, in 
Rechnung gestellt. Bei einer Verringerung der massgebenden Bemessungs-grössen 
werden keine Gebühren zurückerstattet. 

 

2 Beim Wiederaufbau eines Gebäudes infolge Brand oder Abbruch werden die früher be-
zahlten einmaligen Gebühren angerechnet, sofern mit den Arbeiten innert 5 Jahren be-
gonnen wird. Wer die Anrechnung beansprucht, ist beweispflichtig. 

 
Neu: 

1 Bei einer Erhöhung der massgebenden Bemessungsgrössen ist eine Nachzahlung der 
Gebühren geschuldet. Bei An- und Umbauten wird die Differenz der bisherigen Loading 
Units zu der neuen Anzahl Loading Units, bei Löschgebühren die Vergrösserung des 
umbauten Raumes, in Rechnung gestellt. Bei einer Verringerung der massgebenden Be-
messungsgrössen werden keine Gebühren zurückerstattet. 

 

2 Beim Wiederaufbau eines Gebäudes infolge Brand oder Abbruch werden die früher be-
zahlten einmaligen Gebühren angerechnet, sofern mit den Arbeiten innert 5 Jahren be-
gonnen wird. Wer die Anrechnung beansprucht, ist beweispflichtig. 

 
Begründung: 
Der Kanton schreibt vor, anstelle der bisherigen Belastungswerte neu die Anschlussge-
bühren mit Loading Units (LU) zu berechnen. Diese wurden eingeführt, damit der tiefere 
Wasserverbrauch der modernen Geräte berücksichtigt wird. 
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Wasserversorgungsreglement Artikel 36 – Jährliche Gebühren 

 
Bisher: 
a Grundgebühr 

1 Zur Deckung der Einlagen in die Spezialfinanzierung und der Betriebskosten haben die 
WasserbezügerInnen eine jährliche Grundgebühr zu bezahlen. Sie wird aufgrund der 
Nennweite der installierten Wasserzähler erhoben. 
 

2 Die Grundgebühr wird pro angeschlossene Baute oder Anlage erhoben. Die Grundge-
bühr ist auch geschuldet, wenn kein Wasser bezogen wird (Art. 14 Abs. 3)1. 
 

3 
Für unbewohnte Nebengebäude wird keine Grundgebühr erhoben, wenn für das zuge-

hörige bewohnte Hauptgebäude bereits eine Grundgebühr bezahlt wird. 
 
b Verbrauchsgebühr 

4Zur Deckung der restlichen Kosten (Betriebskosten) der laufenden Rechnung haben sie 
eine jährliche Verbrauchsgebühr je bezogenen m³ Wasser zu bezahlen. 
 
c Löschgebühr 

5Für alle Gebäude, die gemäss Art. 34 geschützt und nicht an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind (Neubauten und altrechtlich erstellte Bauten) haben die jeweiligen 
EigentümerInnen jährliche Löschgebühren zu bezahlen. Sie werden aufgrund des um-
bauten Raumes erhoben.  
 
d Festlegung Gebühren  

7Der Gemeinderat legt die Höhe der jährlichen Gebühren im Wassertarif fest, der zu ver-
öffentlichen ist. 
 
Neu: 
a Grundgebühr 

1 Zur Deckung der Einlagen in die Spezialfinanzierung und der Betriebskosten haben die 
WasserbezügerInnen eine jährliche Grundgebühr zu bezahlen.  
 
b Verbrauchsgebühr 

2Zur Deckung der restlichen Kosten (Betriebskosten) der laufenden Rechnung haben sie 
eine jährliche Verbrauchsgebühr je bezogenen m³ Wasser zu bezahlen. 
 
c Löschgebühr 

3Für alle Gebäude, die gemäss Art. 34 geschützt und nicht an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind (Neubauten und altrechtlich erstellte Bauten) haben die jeweiligen 
EigentümerInnen jährliche Löschgebühren zu bezahlen. Sie werden aufgrund des um-
bauten Raumes erhoben. 
 
d Festlegung Gebühren 

4Der Gemeinderat legt die Höhe der jährlichen Gebühren innerhalb des Wasserrahmen-
tarifs fest, der zu veröffentlichen ist. 

 
Begründung: 
Die Regelung der Grundgebühr soll neu im Wassertarif aufgeführt werden. Somit werden 
die Höhe und Berechnungsart der Gebühren in einem Artikel sichtbar.  
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Wasserversorgungsreglement Artikel 38 – Fälligkeiten 
 

Bisher: 

1 Die Anschlussgebühr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fällig. Vorher kann die 
Wasserversorgung nach Baubeginn eine Akontozahlung verlangen. Diese wird aufgrund 
der voraussichtlich installierten BW berechnet. Die Schlusszahlung ist mit der Installation 
der neuen Armaturen oder Apparate bzw. nach Abschluss der Aus- und Umbauten fällig. 
 
b Einmalige Löschgebühr 

2 Die einmalige Löschgebühr wird mit der Fertigstellung des geschützten Gebäudes fällig. 
Wird der Löschschutz später erstellt, ist die Gebühr mit dessen Fertigstellung fällig. Nach-
zahlungen sind nach Abschluss der Aus- und Umbauten fällig. 
 
c Jährliche Gebühren 

3 Die jährlichen Gebühren sind jeweils 30 Tage nach Rechnungsstellung zu bezahlen.  
 

Neu: 

1 Die Anschlussgebühr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fällig. Vorher kann die 
Wasserversorgung nach Baubeginn eine Akontozahlung verlangen. Diese wird aufgrund 
der voraussichtlich installierten Loading Units berechnet. Die Schlusszahlung ist mit der 
Installation der neuen Armaturen oder Apparate bzw. nach Abschluss der Aus- und Um-
bauten fällig. 
 
b Einmalige Löschgebühr 

2 Die einmalige Löschgebühr wird mit der Fertigstellung des geschützten Gebäudes fällig. 
Wird der Löschschutz später erstellt, ist die Gebühr mit dessen Fertigstellung fällig. Nach-
zahlungen sind nach Abschluss der Aus- und Umbauten fällig. 
 
c Jährliche Gebühren 

3 Die jährlichen Gebühren sind jeweils 30 Tage nach Rechnungsstellung zu bezahlen.  
 

Begründung: 
Der Kanton schreibt vor, anstelle der bisherigen Belastungswerte neu die Anschlussge-
bühren mit Loading Units (LU) zu berechnen. Diese wurden eingeführt, damit der tiefere 
Wasserverbrauch der modernen Geräte berücksichtigt wird. 
 
 

Wasserversorgungsreglement Artikel 46 – Inkrafttreten und Anpas-

sung 
 

Bisher: 

1 Dieses Reglement tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft. 
 
Anpassung 

2 Mit dem Inkrafttreten werden alle mit diesem Reglement im Widerspruch stehenden 
früheren Vorschriften aufgehoben, insbesondere das Wasserversorgungsreglement der 
Gemeinde Heimiswil vom 9.12.1989. 
 

3 Die Wasserversorgung bestimmt, wie weit und innert welcher Frist bestehende Anlagen 
den Bestimmungen dieses Reglementes anzupassen sind.  
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Neu: 
1 Dieses Reglement tritt am 01. Oktober 2019 in Kraft. 
 
Anpassung 

2 Mit dem Inkrafttreten werden alle mit diesem Reglement im Widerspruch stehenden 
früheren Vorschriften aufgehoben, insbesondere das Wasserversorgungsreglement der 
Gemeinde Heimiswil vom 06.12.2003. 
 

3 Die Wasserversorgung bestimmt, wie weit und innert welcher Frist bestehende Anlagen 
den Bestimmungen dieses Reglementes anzupassen sind. 

 
Begründung: 
Dieser Artikel wird den neuen Inkraftsetzungsdaten angepasst. 

 
 
Wasserrahmentarif zum Wasserversorgungsreglement 

 

Bisher: 
 I. Einmalige Gebühren 
 
Anschlussgebühr 

Artikel 1 
Die Anschlussgebühr wird nach den installierten Belastungswer-
ten (BW) gemäss SVGW berechnet. 

- Sie beträgt pro Belastungswert BW Fr. 160.-- . 

- Der Gebührenansatz von Fr. 160.-- basiert auf dem Landesin-
dex der Konsumentenpreise, Stand November 2002 102,3 
Punkte. (Basis Mai 2000 = 100 Punkte). Erhöht oder senkt sich 
der Index, kann der Gemeinderat die Gebührenansätze im 
gleichen Verhältnis anpassen. 

  
 
Einmalige Lösch-
gebühr 

Artikel 2 
Die einmalige Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute 
im Bereich des Hydrantenlöschschutzes wird nach ihrem um-
bauten Raum berechnet. 

- Sie beträgt pro m3 umbauten Raum (uR) Fr. 2.-- . 
(siehe Anhang III - Berechnung umbauter Raum (uR) in m3) 

 
 

 

 II. Jährliche Gebühren und ungemessene Wasserbezüge 
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Grundgebühr 

Artikel 3 

1 Die jährliche Grundgebühr (inkl. Zählermiete und Löschschutz-
komponente) beträgt nach Nennweite (NW) Hauptwasserzähler: 

- NW 20 mm, ¾ ‘‘ Fr. 210.-- bis Fr. 400.-- 

- NW 25 mm, 1‘‘   Fr. 210.-- bis Fr. 400.-- 

- NW 32 mm, 1 ¼‘‘ Fr. 320.-- bis Fr. 510.-- 

- NW 40 mm, 1¾ ‘‘ Fr. 410.-- bis Fr. 600.-- 

- NW 50 mm, 2‘‘ Fr. 480.-- bis Fr. 670.-- 

- Bei grösseren Nennweiten kommt der Ansatz von NW 50 mm, 
2‘‘ zur Anwendung. 

Bei Hausanschlüssen, die vorübergehend abgetrennt sind, wird 
eine jährliche Grundgebühr gemäss der Nennweite des zuletzt 
installierten Wasserzählers erhoben. 

 
Verbrauchsgebühr 2 Die Verbrauchsgebühr beträgt pro bezogenen m3 Wasser 

- Fr. 1.20 bis Fr. 2.40. 

 
Jährliche Löschge-
bühr 

3 Die jährliche Löschgebühr gemäss Art. 36 wird nach dem um-
bauten Raum (uR) berechnet. 
Sie beträgt 

- bis 1'000 m3 uR Fr. 175.- bis Fr. 225.-- 

- bis 2'000 m3 uR Fr. 225.- bis Fr. 275.-- 

- über 2'000 m3 uR Fr. 250.- bis Fr. 300.— 

-  

 

Neu: 
 I. Einmalige Gebühren 
 
Anschlussgebühr 

Artikel 1 
Die Anschlussgebühr wird nach den installierten Loading Units 
(LU) gemäss SVGW berechnet. 

- Sie beträgt pro Belastungswert LU Fr. 210.-- . 

- Der Gebührenansatz von Fr. 210.-- basiert auf dem Landesin-
dex der Konsumentenpreise, Stand November 2002 102,3 
Punkte. (Basis Mai 2000 = 100 Punkte). Erhöht oder senkt sich 
der Index, kann der Gemeinderat die Gebührenansätze im 
gleichen Verhältnis anpassen. 

  
 
Einmalige Lösch-
gebühr 

Artikel 2 
Die einmalige Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute 
im Bereich des Hydrantenlöschschutzes wird nach ihrem um-
bauten Raum berechnet. 

- Sie beträgt pro m3 umbauten Raum (uR) Fr. 2.-- . 
(siehe Anhang III - Berechnung umbauter Raum (uR) in m3) 
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 II. Jährliche Gebühren und ungemessene Wasserbezüge 
 
Grundgebühr 

Artikel 3 

1. Die jährliche Grundgebühr (inkl. Zählermiete und Löschschutz-
komponente) wird pro angeschlossene Wohnung, Gewerbe-,  
Industrie-, Dienstleistungsbetrieb oder übrige Bezüger nach 
Wasserzähler erhoben. Die jährliche Grundgebühr beträgt  

- Fr. 100.00 bis Fr. 300.00 

2Bei Hausanschlüssen, die vorübergehend abgetrennt sind, wird 
die ordentliche jährliche Grundgebühr erhoben. 
 

Verbrauchsgebühr 2 Die Verbrauchsgebühr beträgt pro bezogenen m3 Wasser 

- Fr. 1.00 bis Fr. 2.40. 
 

Jährliche Löschge-
bühr 

3 Die jährliche Löschgebühr gemäss Art. 36 wird nach dem um-
bauten Raum (uR) berechnet. 
 
Sie beträgt 

- bis 1'000 m3 uR Fr. 175.- bis Fr. 225.-- 

- bis 2'000 m3 uR Fr. 225.- bis Fr. 275.-- 

- über 2'000 m3 uR Fr. 250.- bis Fr. 300.-- 
 

Begründung: 
Die Anschlussgebühren werden an die neuen Loading Units angepasst. Da bei Neubau-
ten wesentlich weniger Loading Units als bisherige Belastungswerte verrechnet werden, 
wurde der Ansatz angepasst. Die totalen Anschlussgebühren bleiben unverändert. 
 

Gemäss kantonaler Vorgabe sollte das Verhältnis Grundgebühr / Verbrauchsgebühr bei 
ungefähr 60%/40% liegen. Momentan ist sind die Gebühren bei der Gemeinde Heimiswil 
in einem Verhältnis von 40%/60% geregelt. Um dies anpassen zu können, soll eine Sen-
kung der Verbrauchsgebühren ermöglicht werden. 
 

Die Grundgebühren sollen neu nicht mehr nach Wasserzähler sondern pro angeschlos-

sene Wohnung, Gewerbe-, Industrie-, Dienstleistungsbetrieb oder übrige Bezüger ver-
rechnet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass grössere Bezüger, welche das 
Netz auch stärker belasten, höhere Gebühren entrichten. Da durch diese Umstellung 
doppelt so viele Gebührenpflichtige wie bisher vorhanden sind, können die Gebührenan-
sätze gesenkt bzw. halbiert werden. Somit werden auch keine Mehreinnahmen generiert, 
sondern nur eine gerechtere Verteilung sichergestellt. 
 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Gesamtrevision 
des Wasserversorgungsreglementes inklusive Wassertarif zu genehmigen. 
 

 
 

Informationsveranstaltung Wasserversorgungsreglement 
Am 13. Juni 2019 findet um 20.00 Uhr im Terrassenzimmer des Schulhau-
ses Heimiswil eine Informationsveranstaltung zum neuen WV-Reglement 
statt. Eingeladen sind alle Heimiswiler Bürgerinnen und Bürger.  
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5. Orientierungen des Gemeinderates 
 

a) Sanierung Turnhalle 

Gemeinderat Ulrich Tschanz 
 

Seit Anfang Sommer 2018 laufen die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten 
der Turnhalle Kirchmatte. Am 21. Februar 2019 durften wir dann die Auf-
richte der Turnhalle Kirchmatte feiern und am Montag darauf fand die Inbe-
triebnahme mit den Schülern und Schülerinnen statt. Momentan werden die 
letzten Abschlussarbeiten vorgenommen. Die laufenden, geplanten Sanie-
rungsarbeiten konnten unter dem genehmigten Kredit von Fr. 1‘440'000 aus-
geführt werden. Jedoch gab es diverses Unvorhergesehenes wie den Was-
serschaden vom 30. September 2018, den schlechten Treppenuntergrund 
bei der Innentreppe, die zusätzlich eingebauten Notausgangstüren, um die 
genehmigte Anzahl an Personen in der Turnhalle auf 300 zu erhöhen, und 
die Sanierung der undichten Decke der Zivilschutzanlage vor dem Hauptein-
gang. Aus diesen Gründen wird es zu einem Nachkredit in der Kompetenz 
des Gemeinderates von ca. Fr. 100'000.00 kommen. Weitere Informationen 
werden an der Gemeindeversammlung durch den Gemeinderat erteilt. Im 
Grossen und Ganzen verliefen die Arbeiten jedoch nach Plan und wir freuen 
uns auf die künftigen Sportveranstaltungen, Konzerte und alle weiteren An-
lässe, welche in der Turnhalle stattfinden werden. 
 

Gerne laden wir Sie herzlich für den Tag der offenen Tür am 17. Juni 2019 
ab 16:00 Uhr in der Turnhalle Kirchmatte ein. 
 
 
b) Stand der Gesamtrevision Ortsplanung der Gemeinde Heimiswil 

Gemeinderatspräsident Hans Ulrich Widmer 
 

Seit Sommer 2017 befasst sich eine vom Gemeinderat eingesetzte Ortspla-
nungskommission, begleitet durch die georegio ag (Burgdorf), mit der Ge-
samtrevision der baurechtlichen Grundordnung (Baureglement, Zonen-
pläne). Die baurechtliche Grundordnung regelt, wie und wo in der Gemeinde 
Heimiswil gebaut werden darf. Sie ist für alle Grundeigentümer verbindlich. 
Über Änderungen der baurechtlichen Grundordnung befinden die Stimmbe-
rechtigten an der Gemeindeversammlung. 
 

Revisionsbedarf 
Seit der letzten Revision der baurechtlichen Grundordnung (Ortsplanungs-
revision 2003, mit Teilrevisionen 2007, 2010 sowie 2014) haben sich die 
Rahmenbedingungen gewandelt. So ist 2014 das revidierte Raumplanungs-
gesetz des Bundes in Kraft getreten. Die Ziele der Raumplanung werden 
darin grundsätzlich neu definiert und die Anforderungen an den Umgang mit 
dem Boden markant verschärft. Die Entwicklung der Siedlung soll verstärkt 
nach innen erfolgen. Gestützt darauf hat der Kanton den neuen Richtplan 
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2030 erlassen und die kantonale Baugesetzgebung revidiert. Diese Grund-
lagen geben den Gemeinden eine Entwicklungsrichtung vor. So steht der 
Gemeinde Heimiswil für die nächsten 15 Jahre eine zusätzliche Wohnzo-
nenfläche von 1.7 ha zu. Der heute gültige Zonenplan weist aber bereits eine 
Baulandreserve von rund 2.0 ha aus. Um eine bauliche Weiterentwicklung 
überhaupt zu ermöglichen, muss dieses Bauland deshalb entweder verfüg-
bar gemacht oder durch überbaubare Flächen ersetzt werden. 
 

Weiter ist auf Bundes- und Kantonsebene eine neue Gewässerschutzge-
setzgebung in Kraft getreten und der Kanton hat die Verordnung über die 
Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV) beschlossen. Aufgrund die-
ser beiden Grundlagen werden zusätzliche Anpassungen an der baurechtli-
chen Grundordnung notwendig. Während bis Ende 2018 für alle Gewässer 
sogenannte «Gewässerräume» auszuscheiden und verbindlich festzulegen 
waren (seither gelten Übergangsbestimmungen), müssen die Bauregle-
mente bis im Jahr 2020 an die BMBV angepasst werden. 
 

Projektorganisation und vorgesehene Arbeitsschritte 
In einer ersten Phase hat die vom Gemeinderat eingesetzte Ortsplanungs-
kommission den bestehenden Zonenplan Siedlung überprüft und eine Reihe 
von Grundstücken identifiziert, welche für die künftige Gemeindeentwicklung 
von Bedeutung sind. Es handelt sich dabei um Flächen, die aus Sicht der 
Gemeinde für eine Ein-, Um- oder Auszonung in Frage kommen könnten. 
Dem Gemeinderat und der Ortsplanungskommission war es wichtig, die be-
troffenen Eigentümer frühzeitig in die Arbeiten einzubeziehen. Er hat diese 
Ende 2017 mit einem Schreiben kontaktiert und um die Angabe ihrer Ent-
wicklungsabsichten gebeten. Die Ergebnisse dieser Umfrage lagen Mitte 
2018 vor. Danach haben der Gemeinderat und die Ortsplanungskommission 
eine Reihe von zusätzlichen Abklärungen und Konkretisierungen der einge-
brachten Anliegen vorgenommen (Einzonungen, Umzonungen, Auszonun-
gen, Spezialzone Lueg und Gewässerräume). 
 

Parallel dazu wurden seit Anfang 2018 die Planungsinstrumente (Bauregle-
ment, Zonenpläne) entworfen. Diese werden gegenwärtig bereinigt, so dass 
voraussichtlich im Sommer 2019 die Mitwirkung eingeleitet werden kann. Die 
Bevölkerung der Gemeinde Heimiswil wird zu diesem Zeitpunkt eingeladen, 
Stellung zu den Entwürfen der Planungsinstrumente zu nehmen. 
 

Die Vorprüfung der Dokumente durch die kantonalen Fachstellen erfolgt an-
schliessend ab Herbst 2019. Nach einem Bereinigungsschritt wird die revi-
dierte Ortsplanung im nächsten Jahr öffentlich aufgelegt. Der Beschluss 
durch die Gemeindeversammlung ist per Ende 2020 vorgesehen, so dass 
die neue Ortsplanung durch den Kanton genehmigt und ab Anfang 2021 um-
gesetzt werden kann. 
 
 

6. Umfrage und Verschiedenes  
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Orientierungen aus der 
Kommission für das Bildungswesen 

 
Tagesschulangebot – zwölfte Umfrage 2019 – weiterhin kein Bedürfnis 
Auch nach der zwölften Umfrage anfangs Jahr besteht in Heimiswil kaum 
ein Bedürfnis zum Einrichten einer Tagesschulstruktur. 
 

 
 

Neuanstellung Sabina Bucheli 
Es freut uns, dass wir Sabina Bucheli für den Bereich TTG Textil, Sport und 
BG (Zeichnen) anstellen konnten. Sie wird in Heimiswil und im Kaltacker an 
allen 5 Klassen unterrichten. Frau Bucheli wohnt in Ufhusen und hat nach 
der Ausbildung zur Dentalassistentin und dem Handelsdiplom ihre Ausbil-
dung am Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnenseminar (TTG Tech-
nisch und Textiles Gestalten, Sport, BG) in Cham (ZG) weitergeführt. Sie 
schliesst diesen Sommer zusätzlich das Studium Bewegung und Sport Sek1 
an der PH Luzern ab. Sie ist SAC Tourenleiterin Bergwandern und J&S-Lei-
terin Skifahren und Schulsport. Wir heissen Frau Bucheli bereits jetzt herz-
lich willkommen. 
Annelies Held wird an unserer Schule weiterhin Hauswirtschaft oder eben 
gemäss LP21 neu WAH (Wirtschaft – Arbeit – Haushalt), Tastaturschreiben 
und Zeichnen unterrichten. Sie gibt aber den gesamten Bereich Textiles Ge-
stalten ab. 
 

 
 

Medienprojekt Pavillon Schulhaus Kaltacker 
Dank für den Beitrag des Berner Jugendtags 
Im Dezember 2018 hat der Regionalausschuss des Berner Jugendtags ei-
nen Betrag von Fr. 2'500.00 an das Medienprojekt Pavillon Schulhaus Kalt-
acker bewilligt. 
 
Seit dem April 2019 steht nun eine 
moderne, praktische Medienanlage 
zur Verfügung. Notebook mit Wireles-
sanbindung, Logitechlautsprecher, 
Bluetoothverbindung und Beamer. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, wie na-
türlich auch das Kollegium und die Be-
hörden, freuen sich auf den modern 
eingerichteten Raum. 
 
Einen herzlichen Dank an den Bärner Jugendtag. 
Diese Sammlung führen wir auch dieses Jahr wieder durch.  
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Mit 36 freiwilligen Teilnehmern am GP Bern 
Am Samstag, 11. Mai 2019, nahmen 36 Schülerinnen und Schüler der Mit-
telstufe Kaltacker und Heimiswil und der Oberschule am GP Bern teil. Das 
eher kühle, regnerische Wetter war fürs Laufen perfekt – es het gfägt. 
Ein grosser Dank auch dem Begleitteam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientierungen aus der Kommission für 
Gesellschaft und Kultur 

 
Die Kirchgemeinde und die Kommission für Gesellschaft und Kultur laden weiter-
hin zum Senioren-Essen und gemütlichen Beisammensein ein! 
 
An folgenden Daten finden die gemeinsamen Mahlzeitendienstessen in der 
Pfrundscheune statt: 
 
Dienstag,  09. Juli 2019, 11.30 Uhr 

Dienstag,  10. September 2019, 11.30 Uhr 

Dienstag,  19. November 2019, 11.30 Uhr 

 
Kosten pro Person: Fr. 18.00 inkl. Mineral und Kaffee. 
 
Wir freuen uns, wenn diese rege besucht werden. Anmeldungen telefonisch je-
weils bis Freitag vorher an die Gemeindeverwaltung Heimiswil, 034 420 40 40. 
 
Es wird wiederum ein Fahrdienst angeboten. Bitte nicht vor der Pfrund-
scheune parkieren, sondern beim Schulhaus.  
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Orientierungen aus der Baukommission 
 
Baubewilligungen: 
Seit dem Februar 2019 wurden die folgenden Baubewilligungen erteilt: 
 

Name 
Gesuchsteller 

Bauvorhaben 
Standort 
Bauvorhaben 

Aebi Adrian 

Neue Raumaufteilung OG, Ein-
bau von drei Fenstern im EG, 
Einbau von zwei Fenstern im 
OG 

Obere Kipf 13 
3412 Heimiswil 

Furrer 
Thomas und Luzia 

Umbau eines Stallteils zu Lager-
platz (leicht beheizt) 

Bühl 28 
3412 Heimiswil 

Bolz Erich Erstellen Lamellenpergola 
Sonnenrain 18 
3412 Heimiswil 

Bank Christoph 
Anbringen Photovoltaikanlage 
an Südfassade 

Brüschern 5 
3413 Kaltacker 

 
Seit dem 01.02.2019 sind insgesamt 7 Baugesuche und 7 Voranfragen bei 
der Bauverwaltung der Gemeinde Heimiswil eingegangen. 
 

 
 
Wasserbericht 2019 
Die Wasserversorgung Heimiswil wird durch die Wasserfassung Heiligen-
land (Gemeinde Affoltern im Emmental) sowie die eigene Fassung auf der 
Egg, 3413 Kaltacker, sichergestellt. Jährlich werden durchschnittlich ca. 
100‘000 Liter Wasser bezogen, ca. 65‘000 Liter von Affoltern und ungefähr 
35‘000 Liter von der eigenen Fassung auf der Egg. 
 
Gemäss der Untersuchungen/Probeentnahmen vom 28.03.2019, welche 
durch das kantonale Laboratorium in Bern geprüft worden sind, erfüllt die 
Trinkwasserqualität der Gemeinde Heimiswil sämtliche Anforderungen und 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften. 
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Abfallerhebung 2018 
 
Die Abfallerhebung des Jahres 2018 ist ermittelt worden und weist folgende Ergebnisse aus: 
 
 
 
 
 

Was? 2018 2017 Differenz Transportunternehmen Bestimmungsort 

Kommunale Abfuhr 
(Kehricht inkl. Sperrgut) 

209.68 t 209.41 t +0.27 t A. Flückiger, Rüegsau KEBAG AG, Zuchwil 

Glas 8.60 t 11.50 t -2.90 t 
Ziegelgut Recycling AG, 
Burgdorf 

Ziegelgut Recycling AG, 
Burgdorf 

Papier und Karton 40.10 t 43.54 t -3.44 t 
Ziegelgut Recycling AG, 
Burgdorf 

Altpapierwerk 

Kompostierbare Abfälle 21.50 t 25.50 t -4.00 t Müller, Oberburg Kompogas, Utzenstorf 

Altmetall 29.75 t 41.00 t -11.25 t 
W. Aeschbacher, 
Emmenmatt 

W. Aeschbacher, 
Emmenmatt 

Aluminium / Weissblech 0.32 t 0.55 t -0.23 t 
Ziegelgut Recycling AG, 
Burgdorf 

Ziegelgut Recycling AG, 
Burgdorf 

Total 309.95 t 331.50 t -21.55 t   

 
 
 
 
  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivv4Kh387TAhXJtxQKHejxCpoQjRwIBw&url=http://www.bern.ch/themen/auslanderinnen-und-auslander/integration-und-migration/wohnen-und-zusammenleben/piktogramme-und-vorlage-zur-verfuegung/piktogramme-abfall-1&psig=AFQjCNFPInY7s_5k4NOXMZDrF5spuQDqkw&ust=1493729776615327
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Orientierungen aus dem 
Fachausschuss Feuerwehr 

 

Feuerwehrfest Heimiswil, Samstag, 31. August 2019 
 
Anlässlich des 150-Jahre Jubiläums des schweizerischen Feuerwehrver-
bandes findet am Samstag, 31. August 2019, in Heimiswil ein Tag der of-
fenen Tore statt. An diesem Tag soll der Bevölkerung aufgezeigt werden, 
welche Aufgaben die Feuerwehr hat. 
 
Im Bereich vom Schulhaus Dorf findet die Hauptübung der Feuerwehr Hei-
miswil statt. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern wird ein Ernstfall 
geübt. 
 
Anschliessend an die Hauptübung wird in der Turnhalle Kirchmatte eine 
Festwirtschaft organisiert. Nach einer Stärkung kann die Bevölkerung bei 
verschiedenen Posten auf dem Areal der Turnhalle Kirchmatte die Aufgaben 
der Feuerwehr besichtigen und auch selber ausprobieren. 
 
Zusammen mit dem Feuerwehrfest wird die Motorspritze Berg eingeweiht, 
welche in diesem Jahr angeschafft werden konnte. 
 
Tagesablauf: 

10.00 Uhr Hauptübung Schulhaus Dorf 

12.00 Uhr Festwirtschaft Turnhalle Kirchmatte 

14.00 Uhr Einweihung Motorspritze Berg 

16.00 Uhr Ende der Veranstaltung 

 
Die Feuerwehr Heimiswil freut sich auf Ihren Besuch an der Hauptübung 

und dem anschliessenden Programm bei der Turnhalle Kirchmatte. 
 
 

FEUERWEHR HEIMISWIL 
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Orientierungen aus der Verwaltung 
 

Vertretung der AHV-Zweigstelle 
 
Sandra Schüpbach erwartet Ende Juli 2019 ihr drittes Kind und wird an-
schliessend in den Mutterschaftsurlaub gehen und ihre Tätigkeit ab 1. Februar 
2020 als AHV-Zweigstellenleiterin von Heimiswil wiederaufnehmen. 
 
Die Vertretung während der Abwesenheit der AHV-Zweigstellenleiterin wird 
Susanne Mühlethaler, ehemalige Zweigstellenleiterin von Heimiswil, über-
nehmen. Sie wird jeweils Freitagmorgen anwesend sein. Auch an den ande-
ren Tagen nimmt das Verwaltungspersonal Ihre Anliegen zur AHV gerne ent-
gegen. 
 

 
 

Veröffentlichung der Jubilarinnen und Jubilare im Gemeindeblatt 
Im Gemeindeblatt vom November werden jeweils alle Jubilarinnen und Ju-
bilare mit einem „runden“ Geburtstag ab 80 Jahren aufgeführt. Ab dem 90. 
Geburtstag werden alle Jahre erwähnt. 
 
Falls Sie im nächsten Jahr Jubilarin oder Jubilar sind und nicht veröffentlicht 
werden möchten, bitten wir Sie, dies bis Ende Oktober bei der Gemeinde-
verwaltung (034 420 40 40) zu melden. 
 

 
 

… gut für Körper und Geist 
 

Da die Gemeinde Heimiswil Aktien der Hallenbad AG 
besitzt, kommt sie in Genuss von Coupons für ver-
günstigte Eintritte. Diese Coupons stellen wir den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern von Heimiswil zum Be-
zug von vergünstigten Abonnementen zur Verfügung. 
Pro Einwohner und Jahr kann ein Coupon bezogen 
werden. Also kommen Sie bei der Finanzverwaltung 
vorbei, denn es „het so langs het“… 

 
 

1 Coupon =  Vergünstigung von Fr. 5.- 
 auf alle 11er-Abonnemente, 
 bzw. auf Monatsabonnement Kraftraum & Wellness 
3 Coupons= Vergünstigung von Fr. 15.- 
 auf alle Halbjahresabonnemente 
6 Coupons= Vergünstigung von Fr. 30.- 
 auf alle Jahresabonnemente 
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Verschiedenes 
 

Männerchor Heimiswil 
Der Männerchor von Heimiswil hat seine Vereinstätigkeit im März 2019 ein-
gestellt. 
 

Auch uns hat leider das Schicksal vieler Chöre in unserem Lande erreicht. 
Mit unseren Liedern und unserer Struktur sind wir nicht mehr zeitgemäss. 
Die Jugend hat heute ganz andere Ideale und auch viele moderne Möglich-
keiten. Wir sind mit unseren Liedern alt geworden. Wenn nicht mehr genü-
gend Sänger sind, um alle Stimmen zu besetzen, geht es zu Ende. Unser 
letzter Auftritt an Weihnachten in der Kirche Heimiswil war noch stimmungs-
voll und klangvoll. 
 

Dank den Kameraden vom Sängerbund Burgdorf, die 2005 zu uns kamen, 
konnten wir weitersingen. Im August 2013 übernahm Christa Knochenhauer 
die Leitung des Männerchores. Dank ihrem grossen Einsatz und ihrer Kom-
petenz machten wir Fortschritte und konnten dies mit den beiden Konzerten 
zeigen. Auch mit neueren Liedern, Begleitung und fremden Sprachen haben 
wir dank der Dirigentin durchaus bestehen können und waren gut zu hören. 
Man sollte aufhören, wenn es noch gut klingt und wenn es Leute gibt, die 
das Ende einer 128-jährigen Geschichte bedauern. 
 

Allen vielen Dank für Ihre Treue, für ihr Lachen und ihre Freude beim Auftritt 
der „Männerchörler.“ Besonders danken wir allen treuen Passivmitgliedern, 
die uns stets über so lange Zeit unterstützt haben. 
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Heimiswil surft ab sofort ultraschnell 
Nach mehrmonatiger Bauzeit hat Swisscom den Ausbau des Glasfasernet-
zes in Heimiswil abgeschlossen. Damit stehen einem Grossteil der Einwoh-
nerinnen und Einwohner Internetgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s 
zur Verfügung und sie erhalten so Zugang zum modernsten Netz der 
Schweiz. 
 
Ein Grossteil der Bevölkerung von Heimiswil surft per sofort auf ultraschnel-
lem Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s. Immer mehr An-
wendungen in Schweizer Haushalten sind mit dem Internet verbunden: TV 
schauen, Videotelefonieren oder von zu Hause aus im Firmennetzwerk ar-
beiten. Vor allem gleichzeitige Nutzung beansprucht das Netz. Mit dem 
neuen Internetspeed sind solche Anwendungen jedoch problemlos und zeit-
gleich möglich. Die Glasfasertechnologien sind zudem modular aufgebaut 
und ausbaufähig. Steigt der Bedarf, kann die bereits vorhandene Glasfaser 
rasch ausgebaut und die Leistung damit gesteigert werden. 
 
Freie Anbieterwahl 
Swisscom ist federführend beim Ausbau von Glasfasertechnologien in der 
Gemeinde Heimiswil, dennoch kann die Bevölkerung frei zwischen verschie-
denen Anbietern wählen. So bieten beispielsweise Wingo, M-Budget oder 
Sunrise Produkte auf dem Swisscom-Netz an. 
 
Die ganze Schweiz ans schnelle Internet 
Mit ihren massiven Investitionen von jährlich CHF 1.6 Milliarden in die IT und 
Infrastruktur leistet Swisscom einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung 
der Schweiz. Markus Reber, Leiter Swisscom Netzbau erklärt: «Wir sind die 
einzige Anbieterin, die verspricht, schweizweit jede Gemeinde mit den neus-
ten Glasfasertechnologien auszubauen und damit ans schnelle Internet an-
zuschliessen. Mit dem Ausbau in Heimiswil lösen wir unser Versprechen 
ein.» 
 
Alle Informationen unter swisscom.ch 
Auf www.swisscom.ch/checker können Einwohner ihre Telefonnummer oder 
Adresse eingeben und prüfen, welche Leistungen an ihrem Standort verfüg-
bar sind. Weitere Informationen zum Swisscom-Netz sind zu finden unter 
www.swisscom.ch/netz. 
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Neukonzeption „Marketingfranken“ 
Der „Marketingfranken“ der Regionalkonferenz Emmental wird einer Neu-
konzeption unterzogen. 
 
Der „Marketingfranken“ der Regionalkonferenz Emmental, welche im Jahre 
2010 eingeführt wurde, wird von jeder Emmentaler Gemeinde mit einem Be-
trag von CHF 0.70.- / pro Einwohner/in finanziert. Mithilfe des „Marketing-
frankens“ werden Projekte und Anlässe unterstützt, welche für das Emmen-
tal eine positive Wirkung nach aussen haben. Nach über acht Jahren wird 
der „Marketingfranken“ einer Neukonzeption unterzogen. Über die Neukon-
zeption ab 2020 wird an der nächsten Regionalversammlung vom 28. Mai 
2019 informiert. 
 
Die Regionalkonferenz Emmental macht darauf aufmerksam, dass aufgrund 
der Neukonzeption Marketinggesuche noch bis zum 30. September 2019 
eingereicht werden können und im Jahr 2019 stattfinden müssen. Alle später 
eingereichten oder stattfindenden Projekte können bis auf Weiteres nicht be-
rücksichtigt werden. 
 
Weitere Informationen über den „Marketingfranken“ finden Sie unter www.re-
gion-emmental.ch, Rubrik Volkswirtschaft. 
  



44 

Verkehrssanierung Burgdorf – Oberburg – Hasle 
Emmentalwärts – Informationen 
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Veranstaltungskalender 
 

Juni 2019 

08. 20.00 Uhr Vorbereitungskonzert BKMF Aula Gsteighof 
Musikgesellschaft 
Heimiswil-Kaltacker 

10. 09.00 Uhr Hornusserzmorge Pfingstmontag Wagenschopf Gutisberg 
Hornussergesellschaft 
Heimiswil-Berg 

13. 20.00 Uhr 
Informationsveranstaltung 
Wasserversorgungsreglement 

Terrassenzimmer 
Schulhaus Dorf Heimiswil 

Einwohnergemeinde Heimiswil 

14. - 16.   Kantonales Musikfest Thun Musikverband 

16. 10.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung Pfrundscheune Heimiswil Kirchgemeinde Heimiswil 

17. 19.30 Uhr Gemeindeversammlung Turnhalle Heimiswil Gemeinderat Heimiswil 

18. 11.30 Uhr Seniorenessen Pfrundscheune Heimiswil 
Kommission für Gesellschaft und 
Kultur und Kirchgemeinde 

21./22./23.   
Waldfest Rotenbaum und 
Gottesdienst (Sonntag) 

Rotenbaum  Musikgesellschaft Rinderbach 

21. - 23.   Kantonales Musikfest Thun Musikverband 

28. 20.00 Uhr 
Konzert Musica Sacra (Messias von Händel / 
Bearbeitung W.A. Mozart 

Kirche Heimiswil Projektchor Musica Sacra 

28./29./30.   Verschiebedatum Waldfest Rotenbaum Rotenbaum  Musikgesellschaft Rinderbach 

Juli 2019 

          

August 2019 

01. 19.30 Uhr 01. Augustfeier und Jubilarkonzert Schaukäserei Affoltern Musikgesellschaft Rinderbach 

04. 14.00 Uhr Zwirbelen Hornussergesellschaft Heimiswil-Dorf Schindelgasse 
Hornussergesellschaft 
Heimiswil-Dorf 

03. - 10.   Theater auf dem Bauernhof Junkholzweid Heimiswil Landjugendgruppe Heimiswil 

21. 19.30 Uhr Yoga für alle Mehrzweckraum Turnhalle Heimiswil Yoga Heimiswil 

31. ganzer Tag Feuerwehrfest / Tag der offenen Tore Turnhalle Heimiswil Feuerwehr Heimiswil 
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September 2019 

10. 11.30 Uhr Seniorenessen Pfrundscheune Heimiswil 
Kommission für Gesellschaft und 
Kultur und Kirchgemeinde 

14. 20.00 Uhr Jugendmusik Regio-Konzert Turnhalle Heimiswil 
Musikgesellschaft 
Heimiswil-Kaltacker 

21. 8.00 - 12.30 Uhr Instruktionskurs neue Fit + Fun Aufgaben Turnhalle Heimiswil 
TBOE Turnverband Bern 
Oberaargau - Emmental 

28. 8.00 - 12.30 Uhr Instruktionskurs neue Fit + Fun Aufgaben Turnhalle Heimiswil 
TBOE Turnverband Bern 
Oberaargau - Emmental 

Oktober 2019 

12.+13.   Oktoberfest Turnhalle Heimiswil 
Musikgesellschaft 
Heimiswil-Kaltacker 

17. / 19. 20.00 Uhr Jodlerkonzert Aemmitaler-Chörli Burgdorf Landgasthof Löwen Heimiswil Aemmitaler-Chörli Burgdorf 

19. 14.00 Uhr Jubilarenständli Pfrundscheune Heimiswil 
Musikgesellschaft 
Heimiswil-Kaltacker 

26. 
13.30 Uhr 
20.00 Uhr 

Heimatabend; Unterhaltung mit SQ UrWurzu Landgasthof Löwen Heimiswil Trachtengruppe Burgdorf 

November 2019 

02.   Herbstsammlung mit Muessuppe Werkhof Heimiswil Schule Heimiswil 

02. 17.00 Uhr Racletteabend Turnhalle Heimiswil 
Hornussergesellschaft 
Heimiswil-Dorf 

10. 08:00 - 18:00 Uhr Lueg-Lauf Turnhalle Heimiswil Turnverein Heimiswil 

19. 11.30 Uhr Seniorenessen Pfrundscheune Heimiswil 
Kommission für Gesellschaft und 
Kultur und Kirchgemeinde 

22. - 24. 13.00 - 18.00 Uhr Heimiswiler Weihnachtsmarkt Schulhausplatz Heimiswil Landfrauenverein Heimiswil 

24. 08.00 - 12.00 Uhr Wintermeisterschaft Faustball 2019 Turnhalle Heimiswil TV Heimiswil 

30. 13.00 Uhr Gemeindeversammlung Turnhalle Heimiswil Gemeinderat Heimiswil 

Dezember 2019 

7. ganzer Tag 
Delegiertenversammlung 
Emmentalischer Hornusserverband 

Turnhalle Heimiswil 
Hornussergesellschaft 
Heimiswil-Berg 

8. 10.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung Pfrundscheune Heimiswil Kirchgemeinde Heimiswil 
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Neu, laufend zu verkaufen 

Legereife Junghennen vom Bauernhof 

braune, weisse, sperber, schwarze 

Familie Matile, 3413 Kaltacker 

034 424 01 76 www.gutisberg.ch 
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